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1671 September A

DEKLARATION VON AMMANN, RAT UND GEMEINDEN VON STADT UND AMT ZUG
GEGENÜBER DEM MAIL. /SPAN . AMBASSADOR ALFONSO II . CA-
SATI

"Wir Amman, Rhat undt Gemeinden der Statt und Ambt Zug uff Montag den
10 . Augusti anno 1671 1 Mit gewöhnlicher gebühr by Eyden Versambt , Ur-
khundent in Krafft dis Scheyns , und bekhennen öffentlich hiemit , All-
diewil wegen dero dem Französischen Herren Residenten [François ] Mous-
lier den 2 . Martii A° 1669 [ richtig 1670] 3 Von Uns gegebnen Declara¬
tion [ keine Defensivtraktate mit andern Mächten einzugehen ] hin undt
her bey der Ehrbaren Weltt underschidtenliche reden geloffen , und son¬
derlich uff Uns , der Verdacht fallen wollen , auch umb so vil mehr wy-
len in dem schryben , Welches H. Mouslier Unser Eydtgnossen [ Schult-
heiss und Rat ] der Statt Freyburg , die sich gegen Frankreych eben Wye
Wir absonderlich erklärt 3 haben den 30 . 7bris [ =September ] 1670 abge¬
hen lassen , Von ihnen Wydersprochen wirt , das Vermög solcher Declara¬
tion , man nit befüegt seye , der Herrschafft Burgund Hilff Zue geben.
Als hetten Wir hierdurch die dero [ 1587 ] Mit Jhr Königl . Mayestet Jn
Hispanien [Philipp II . ] , und Anno 1634 [mit Philipp IV . ] Wyder uffge-
richten und Erneüwerten Pündtnus , ein Abbruch , Nachtheil , undt Praeju-
ditz gethon , als dass Wir dieselbig nit mehr völlig Zue observieren
Mächtig seyn solten . Wan aber Wir Uns Erinneret , das bey angeregter
Declaration , Unser meynung anders niemahlen gewäsen , dann allein die
Steiffhaltung der Mit Franckreych habenden Pündtnuss undt Ewigen Fry-
dens [ von 1516 ] , sovil dieselbige buochstäblich uswysen , undt Uns Ver¬
binden zue Vergwüssen undt Mit Holandt [wegen der Mitgarantierung des
Friedens von Aachen 1668 ] in die Püntnus dismahl nit eingeträtten,
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Auch darbey die Wenigste gedanckhen gehabtt , Weder der Oesterreychi-
schen Erbeinung , noch Mit Jhr [besagter ] Königl . Mst . in Hispanien An¬
no 1634 Wyder erneiiwerter Piintnuss ettwas Zue derogieren , Ja das We¬
nigste Zue benemmen, So Wohl als das Jenige Orth , Welche bis dahin
sich allein an der Badischen General Declaration gehalten , die Seye
[an der am 30 . Juni zu Baden begonnenen Jahrrechnung ] . . . A° 1669 * Jh-
ren Königl . Mayestet in Franckreych [Ludwig XIV. ] Zuegeschicktt , undt
sidtharen nachmalen wyder erholet haben . Also wollen Wir Zue Auffhe-
bung alles Verdachts undt Zue mehrer Versicherung , dass Wir in Unser
bedeüter Declaration , kein ander Meynung nit gehabt , als Wie eben iez
Vermelt ist , hiermit bey derselben Declaration , gedachter Erbeinigung,
und die zur gedachten 1634 Jhrer Mit Jhr Königl . Mst . Jn Hispanien Er-
neiiwerte Püntnus Mit allem ihrem Jnhaltt , vollkommen und bester Mas¬
sen , Reservieren und Vorbehalten haben , Auch da Wir ettwan Neiiwer
Tractaten machen wurden , allwägen disere Reservation thuen wollen und
sollen . Also undt dergestalten , dass Wir die Erbeinigung und obvermel-
te Püntnus völlig , und in ihrem buochstäblichen Jnnhalt , Ja Wan man
uns auch Mit den r ec ipr oder liehen gegen Pflichten entsprächen wirt,
in getrüwer bestendiger observantz Zue halten Versprächen . Wye wir dan
dessen , als ein Freyer Standt , wohlbefüegt seindt , dan obwohlen in Un¬
ser den 2 . Martii A° 1669 [richtig 1670 ] usen gegeben mehr bemelten
Declaration Vermeldet Wirt , das selbe weder iez noch keiner Zeiten Von
Uns noch Unseren Gesandten Zue Baden , oder anderstwo , nit solle abge-
enderet , geminderet , noch ettwas darwyder gehandlet , sonder lauth sel¬
bige , die mit Jhr Königl . Mst . Jn Franckreych habende Tractaten bester
massen observieren undt gehalten werden , Auch alles das , so dero Zuo
wyder Von Uns, oder Unseren Gesandten , in dem ein und anderen Orth ge-
than , oder gehandlet werden möchte , Null , nichtig und krafftlos syn
solle , haben wir doch dis alles anderst nit Verstanden noch gemein
Verstehen und Meynents es auch noch diser Zeit anders nit , als So Weit
uns die Verschribne Püntnus undt Ewigen Fryden gegen Franckreych Ver¬
binden , Keines der , noch anderen darüber beschächen , ganz wyderigen
usleggung , darzue Wir uns ganz nit Verstehen , noch Uns die Händt wol¬
len hinten lassen , dass Wir nit die Erbeinung und Püntnus Mit Jhro Kö¬
nigl . Mst . Jn Hispanien auch Vollkommenlich halten mögen , undt Zue
mehrer bekrefftigung dessen alles ist diser Unsere in treüwen gemeind-
te erleütherung uff anfangs Vermelten Dato Namblichen den 10 . Augusti
von hochen Gewälten [den Gemeindeversammlungen von Aegeri , Menzingen
und Baar sowie der Stadt Zug gemeint ] reassumiert , undt einen kreffü¬
gen Generalschluss wan die satisfaction ervolgen werde , ratificiert
und bestätiget worden , welches wir desswegen beschlossen Jhr Excellenz
Herren Graff en Alfonso Casate Jhrer Königl . Mst . Ordinari Ambassador
in Authentischer formb in geschrifft Zue übergäben.



Zue Urkhundt undt bekrefftigung , der aller Vorermelten dingen haben
Wir gegenwärtig Unsere Resolution mit Unserem gemeinen Statt und Ambt
Secret insigill öffentlich bewahren lassen , und obvermeltem Jhr Exc.
dem H. Ambassadoren zuegesteltt , den

1) s . AH 44/166 2 ) s . AH 34/54
3 ) s . auch die Erklärung vom 6 . Hai 1670 unter AH 34/95
4) s . EA VI 1, 777 (Nr . 496 ) , spez. 777 c . Stadt und Amt Zug war dabei

nicht durch Beat Jakob I . Zurlauben vertreten.

-  Blatt 212 v  leerKopie AH 103 , 212 - 213
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